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Gesetzgebung: Novelle des Baurechts beschlossen
Eine Novelle des Baurechts soll den Stadtplanern neue Instrumente zum Umgang mit dem Zuzug an die
Hand geben. Das Bundeskabinett beschloss bereits im November 2016 einen entsprechenden
Gesetzentwurf auf Vorschlag von Bundesbauministerin Barbara Hendricks. Herzstück der Reform ist die
neue Gebietskategorie „Urbanes Gebiet“, die neue Spielräume für den Wohnungsbau erschließen soll.
Neu geregelt werden außerdem die Bedingungen für Sportplätze, Ferienwohnungen und
Zweitwohnungen.
In urbanen Gebieten darf dichter und höher gebaut werden als in den herkömmlichen Mischgebieten.
Um den unterschiedlichen Nutzungsansprüchen von Gewerbe und Wohnen gerecht zu werden, sind für
das urbane Gebiet auch höhere Lärmimmissionswerte durch gewerblichen Lärm zugelassen. Parallel zur
Änderung des Bauplanungsrechts wurde daher auch eine Änderung der TA Lärm beschlossen.
Zusammen mit der Baurechtsnovelle hat das Kabinett auch die Änderung der
Sportanlagenlärmschutzverordnung beschlossen. Damit werden die Immissionsrichtwerte für die
abendliche Ruhezeit sowie die nachmittägliche Ruhezeit an Sonn- und Feiertagen um 5 dB(A) erhöht.
(Quelle: Pressemitteilung des BMUB Nr. 307/16 vom 30. 11. 2016)
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